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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BETREIBEN EINER SPULMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung Verfahren zum Betreiben einer Spülmaschi-
ne (1), die eine Vielzahl von Arbeitsstellen (2) aufweist,
auf denen Kopse (3), die auf im Produktionsprozess vor-
geschalteten Ringspinnmaschinen (4) erstellt wurden
und die relativ wenig Garnmaterial aufweisen, zu groß-
volumigen Kreuzspulen umgespult werden, wobei die Ar-
beitsstellen (2) der Spülmaschine (1), um gleichzeitig ei-
ne Mehrzahl unterschiedlicher Garnpartien verarbeiten
zu können, in verschiedene Spulabschnitte (20) unterteilt
und die Kopse (3), entsprechend der Garnpartie, die sie
aufweisen, durch die Farbe ihrer Spulenhülsen (7) kennt-
lich gemacht sind.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Trans-
portteller (8) der ankommenden Kopse (3), die jeweils
ein eine Information aufweisendes Speichermedium (16)
aufweisen, dem entnehmbar ist, welche Farbe die Spu-
lenhülse (7) der auf dem Transportteller (8) befindliche
Kops (3) aufweisen muss, ausgelesen werden, dass mit-
tels einer eine Bildverarbeitungseinrichtung (9) aufwei-
senden Kamera (10) eine Aufnahme (15) erstellt wird,
die die Spulenhülse (7) des auf dem Transportteller (8)
herangeführten Kopses (3) sowie mehrere Referenzhül-
sen (28, 29, 30) zeigt und dass die Bildverarbeitungsein-
richtung (9) überprüft, ob die Farbe der Spulenhülse (7)
des auf dem Transportteller (8) herangeführten Kopses
(3) der auf dem Transportteller (8) hinterlegten Farbin-
formation entspricht und ob die Farbe der angelieferten
Spulenhülse (7) mit der Farbe einer der bereitgehaltenen
Referenzhülsen (28, 29, 30) übereinstimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Betreiben einer Spulmaschine, die eine
Vielzahl von Arbeitsstellen aufweist, auf denen Kopse,
die auf im Produktionsprozess vorgeschalteten Ring-
spinnmaschinen erstellt wurden und die relativ wenig
Garnmaterial aufweisen, zu großvolumigen Kreuzspulen
umgespult werden, wobei die Arbeitsstellen der Spulma-
schine, um gleichzeitig eine Mehrzahl unterschiedlicher
Garnpartien verarbeiten zu können, in verschiedene
Spulabschnitte unterteilt und die Kopse, entsprechend
der Garnpartie, die sie aufweisen, durch die Farbe ihrer
Spulenhülsen kenntlich gemacht sind.
[0002] In der Textilindustrie ist es seit langem üblich,
zur Herstellung besonders hochwertiger, beispielsweise
relativ feiner Garne, Ringspinnmaschinen und Spulma-
schinen einzusetzen. Im Zusammenhang mit dem Be-
trieb solcher Textilmaschinen ist dabei sehr wichtig, dass
bei der gleichzeitigen Erstellung unterschiedlicher Garn-
partien sichergestellt ist, dass alle Kreuzspulen einer
Garnpartie stets sortenrein gefertigt werden. Die auf der
Spulmaschine hergestellten Kreuzspulen müssen dem-
gemäß ausschließlich mit Kopsen der vorgegebenen
Garnpartie bewickelt werden. Wird ein Kops auf eine
Kreuzspule aufgewickelt, deren Partien nicht überein-
stimmen, macht dies in der Regel die gesamte Garnpar-
tie unbrauchbar, da nachträglich meistens nicht mehr
eruierbar ist, auf welche der Kreuzspulen der erstellten
Garnpartie der "falsche" Kops aufgewickelt wurde.
[0003] Ursache für derartige fehlerhafte Vorlagen ist
beispielsweise das Aufstecken einer Hülse einer fal-
schen Partie auf einen Transportteller.
[0004] Des Weiteren kann es bei einem Maschinen-
verbund, bei dem die Anlieferung der Kopse und die
Rücklieferung der leeren Spulenhülsen mittels separa-
ter, fahrbarer Transporteinrichtungen erfolgt und bei de-
nen zur Beladung des Spulen- und Hülsentransportsys-
tems der Spulmaschine ein bekannter Flachrundförderer
zum Einsatz kommt, vorkommen, dass im Flachrundför-
derer versehentlich ein Kops landet, der eine falsche
Garnpartie aufweist.
[0005] Ebenso besteht speziell bei so genannten Multi
Lot Anlagen, bei denen in der Regel mehrere Ringspinn-
maschinen über ein spezielles Spulen- und Hülsentrans-
portsystem an wenigstens eine Spulmaschine ange-
schlossen sind und die oft im so genannten Mehrparti-
enbetrieb betrieben werden, die Gefahr, dass auf einer
der Arbeitsstellen der Spulmaschine versehentlich und
unbemerkt ein Kops mit einer "falschen" Garnpartie mit
umgespult wird. Das heißt bei Multi Lot Anlagen, bei de-
nen zum Beispiel auf jeder der Ringspinnmaschinen
Kopse gefertigt werden, die eine eigene Garnpartie auf-
weisen und bei denen diese unterschiedlichen Kopse
dann über ein gemeinsames Spulen- und Hülsentrans-
portsystem zu einer Spulmaschine gefördert werden, die
ihrerseits verschiedene Spulabschnitte für die unter-
schiedlichen Kopse aufweist, ist die Gefahr, dass ein

Kops mit einer "falschen" Garnpartie verarbeitet wird, re-
lativ groß.
[0006] Um sicherzustellen, dass bei der Herstellung
unterschiedlicher Garnpartien die auf den Arbeitsstellen
von Ringspinnmaschinen gefertigten Kopse stets die
vorgegebene Garnpartie aufweisen, die auf den Arbeits-
stellen einer Spulmaschine zuverlässig zu korrekten
Kreuzspulen umgespult werden können, sind in der Ver-
gangenheit bereits verschiedene Verfahren und Vorrich-
tungen entwickelt worden, mit denen gewährleistet wer-
den soll, dass die auf Ringspinnmaschinen erstellten
Kopse den Arbeitsstellen einer nachgeschalteten Spul-
maschine stets sortenrein zugeführt werden. Das heißt,
mit den bekannten Verfahren und Vorrichtungen soll ver-
hindert werden, dass auf den Arbeitsstellen einer Spul-
maschine bei der Erstellung einer bestimmten Garnpar-
tie versehentlich ein Kops mit umgespult wird, der eine
abweichende Garnpartie aufweist.
[0007] Durch die DE 39 11 799 A1 ist beispielsweise
eine Ringspinnmaschine bekannt, die so ausgebildet ist,
dass auf den Spinnstellen der beiden Maschinenlängs-
seiten Kopse herstellbar sind, die jeweils eine unter-
schiedliche Garnpartie aufweisen. Das heißt, auf den
Spinnstellen der Maschinenvorderseite werden bei-
spielsweise Kopse gefertigt, die die Garnpartie X aufwei-
sen, während auf den Spinnstellen der Maschinenrück-
seite Kopse mit der Garnpartie Y hergestellt werden. Die
Garnpartien der Kopse sind dabei durch die Farbe ihrer
Spulenhülsen gekennzeichnet.
[0008] Die Ringspinnmaschine weist außerdem eine
maschineneigene Spulen- und Hülsentransporteinrich-
tung zum Fördern von Transporttellern auf, auf denen
die fertiggestellten Kopse positionierbar sind und die In-
formationsträger aufweisen, in denen festgehalten ist,
welche Spinnstelle den betreffenden Kops gefertigt hat.
Die Ringspinnmaschine ist außerdem über ein Informa-
tionssystem so mit einer nachgeschalteten Spulmaschi-
ne verbunden, dass, wenn während des Umspulprozes-
ses ein Kops als fehlerhaft erkannt wird, eine Identifika-
tion der Spinnstelle der Ringspinnmaschine möglich ist,
die den fehlerhaften Kops erstellt hat. Des Weiteren ist
bei dieser bekannten Vorrichtung endseitig der Spulen-
und Hülsentransporteinrichtung der Ringspinnmaschine
ein schwenkbarer Kopsumsetzer mit einer integrierten
Zähleinrichtung installiert, der es ermöglicht, Kopse von
der Spulen- und Hülsentransporteinrichtung der Ring-
spinnmaschine an das Spulen- und Hülsentransportsys-
tem einer nachgeschalteten Spulmaschine zu überfüh-
ren und dabei zu zählen.
[0009] Das Spulen- und Hülsentransportsystem der
Spulmaschine verfügt seinerseits über zwei hintereinan-
der angeordnete Spulabschnitte, in die die Kopse, in Ab-
hängigkeit von der Farbe ihrer Spulenhülse, einge-
schleust und zu Kreuzspulen einer bestimmten Garnpar-
tie umgewickelt werden. Das heißt, das Spulen- und Hül-
sentransportsystem der Spulmaschine ist mit einem Zu-
führsystem ausgestattet, das Farbsensoren aufweist, die
spezielle Weichen des spulmaschineneigenen Spulen-
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und Hülsentransportsystems so ansteuern, dass die
durch die Farbe ihrer Spulenhülsen gekennzeichneten
Kopse jeweils in den Spulabschnitt der Spulmaschine
überführt und dort umgespult werden, in der diese Garn-
partie erstellt wird.
[0010] Die vorstehend beschriebene Vorrichtung hat
sich in der Praxis im Prinzip durchaus bewährt, weist
allerdings den Nachteil auf, dass aufgetretene Bestü-
ckungsfehler oft nicht bemerkt und entsprechend nicht
angezeigt und eliminiert werden.
[0011] Wenn zum Beispiel beim Bestücken der Spinn-
dorne der Spinnstellen der Ringspinnmaschine verse-
hentlich anstatt einer grünen Spulenhülse, wie es korrekt
wäre, eine rote Spulenhülse auf den Spinndorn einer
Spinnstelle der Ringspinnmaschine aufgefädelt wurde,
wird der betreffende Kops später auch in den Spulab-
schnitt der Spulmaschine geleitet, in dem Kopse mit roten
Spulenhülsen umgespult werden, obwohl der Kops die
Garnpartie aufweist, die durch grüne Spulenhülsen ge-
zeichnet sind.
[0012] Wie vorstehend bereits erläutert, kann die Ver-
arbeitung eines Kopses mit einer falschen Garnpartie
dann zur Folge haben, dass die Kreuzspulen der gesam-
ten Garnpartie unbrauchbar sind.
[0013] In der DE 43 15 258 C2 ist eine so genannte
Multi Lot Anlage beschrieben und dargestellt, das heißt
ein Maschinenverbund, bei dem drei Ringspinnmaschi-
nen über ein Spulen- und Hülsentransportsystem an eine
Spulmaschine, die ihrerseits drei separat anfahrbare
Spulabschnitte aufweist, angeschlossen sind. Bei dieser
bekannten Vorrichtung werden auf jeder der drei Ring-
spinnmaschinen Kopse gefertigt, die jeweils eine be-
stimmte vorgebbare Garnpartie aufweisen, wobei die
Garnpartie der Kopse, wie üblich, durch die Farbe ihrer
Spulhülsen gekennzeichnet ist. Des Weiteren sind die
Transportteller der Ringspinnmaschinen unterschiedlich
ausgebildet, das heißt, die Transportteller der ersten
Ringspinnmaschine weisen beispielweise jeweils eine
umlaufende Führungsnut im oberen Bereich des Aufla-
getellers auf und sind blau. Die Transportteller der zwei-
ten Ringspinnmaschine sind rot und verfügen jeweils
über eine umlaufende Führungsnut im unteren Bereich
des Auflagetellers. Die Transportteller der dritten Ring-
spinnmaschine sind dagegen grün und verfügen über
eine umlaufende Führungsnut im mittleren Bereich des
Auflagetellers.
[0014] Im Bereich der drei Spulabschnitte der Spulma-
schine sind außerdem spezielle Selektoreinrichtungen
angeordnet, die die Transportteller entsprechend der La-
ge ihrer Führungsnut mechanisch in den zugehörigen
Spulabschnitt lenken. Das heißt, durch die spezielle Aus-
bildung der Transportteller sowie entsprechend ausge-
bildete Selektoreinrichtungen wird sichergestellt, dass
zum Beispiel die Transportteller der ersten Ringspinn-
maschine nur in den ersten Spulabschnitt des Kreuzau-
tomaten, die Transportteller der zweiten Ringspinnma-
schine nur in den zweiten Spulabschnitt des Kreuzauto-
maten und die Transportteller der dritten Ringspinnma-

schine nur in den dritten Spulabschnitt des Kreuzauto-
maten eingeschleust werden können. Dabei wird durch
eine im Bereich des Spulen- und Hülsentransportsys-
tems der Spulmaschine angeordnete Sensoreinrichtung
außerdem überprüft, ob die Farbe der Spulenhülse und
die Farbe des Transporttellers eine korrekte Kombination
aufweisen.
[0015] Mit der vorstehend beschriebenen Einrichtung
kann die bei einem Mehrpartienbetrieb stets gegebene
Gefahr, dass auf einer der Arbeitsstellen eines Spulab-
schnittes der Spulmaschine versehentlich und unbe-
merkt ein Kops einer falschen Garnpartie mit umgespult
wird, zwar erheblich reduziert werden, allerdings weist
die bekannte Vorrichtung den Nachteil auf, dass sie re-
lativ aufwendig und damit recht kostenintensiv ist. Das
heißt, es sind nicht nur für jede der Ringspinnmaschinen
unterschiedlich ausgebildete Transportteller sowie ent-
sprechende mechanische Selektiereinrichtungen nötig,
sondern zusätzliche Farbsensoreinrichtungen, mit de-
nen ankommende Kopse bezüglich einer korrekten Kom-
bination der Farbe der Spulenhülse und der Farbe des
Transporttellers hin überprüft werden. Für den Betrieb
der vorstehend beschrieben Multi Lot Anlage ist, wenn
Modifikationen vorgenommen werden sollen, beispiels-
weise die Anzahl der zu fertigen Garnpartien geändert
wird, stets ein erheblicher Aufwand erforderlich.
[0016] In der DE 10 2007 057 921 A1 ist im Zusam-
menhang mit dem Mehrpartienbetrieb von Kreuzspulen
herstellenden Textilmaschinen ein Verfahren beschrie-
ben, das eine automatisierte Identifizierung von Spulen-
hülsen anhand charakteristischer Merkmale ermöglicht.
[0017] Bei diesem bekannten Verfahren wird, vorzugs-
weise mittels einer CCD-Kamera, jeweils eine Abbildung
der zu identifizierenden Spulenhülse erstellt und in einer
Bildbearbeitungseinrichtung mit Bildinformationen vor-
her aufgenommener, abgespeicherter und bereits klas-
sifizierter Spulenhülsen verglichen. Bei Vorlage wenigs-
tens einer feststellbaren Übereinstimmung der vorliegen-
den Spulenhülse mit einer der bereits klassifizierten Spu-
lenhülsen gilt die Spulenhülse als identifiziert. Das Ver-
fahren bzw. die Vorrichtung gemäß DE 10 2007 057 921
A1 ermöglicht zwar eine relativ sichere Identifizierung
von Spulenhülsen anhand spezieller Merkmale oder Far-
ben, allerdings erfordert die Vorrichtung, insbesondere
zu ihrer Inbetriebnahme oder bei Modifizierungen, stets
den Einsatz geschulten Personals, da die Merkmale der
zum Vergleich anstehenden Referenzhülsen vorher
stets in eine spezielle Bildbearbeitungseinrichtung "ein-
geteacht" werden müssen.
[0018] Ausgehend vom vorgenannten Stand der Tech-
nik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
fahren zu entwickeln, das zuverlässig eine sortenreine
Zuführung von Kopsen gewährleistet. Das heißt, es soll
ein Verfahren und eine Vorrichtung geschaffen werden,
mit dem/der auf relativ einfache Weise vermieden wer-
den kann, dass beim Betrieb eines Maschinenverbun-
des, speziell bei Multi Lot Anlagen, die im Mehrpartien-
betrieb arbeiten, versehentlich ein Kops auf eine Kreuz-
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spule einer ihm nicht zugehörigen Garnpartie mit umge-
spult wird.
[0019] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Transportteller der angelieferten Kopse,
die jeweils ein eine Information aufweisendes Speicher-
medium umfassen, dem entnehmbar ist, welche Farbe
die Spulenhülse der auf dem Transportteller befindliche
Kops aufweisen muss, ausgelesen werden, dass mittels
einer eine Bildverarbeitungseinrichtung aufweisenden
Kamera eine Aufnahme erstellt wird, die die Spulenhülse
des auf dem Transportteller herangeführten Kopses so-
wie mehrere Referenzhülsen zeigt und dass die Bildver-
arbeitungseinrichtung überprüft, ob die Farbe der Spu-
lenhülse des auf dem Transportteller herangeführten
Kopses der auf dem Transportteller hinterlegten Farbin-
formation entspricht und ob die Farbe der angelieferten
Spulenhülse mit der Farbe einer der bereitgehaltenen
Referenzhülsen übereinstimmt.
[0020] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren hat insbe-
sondere den Vorteil, dass ohne großen finanziellen Auf-
wand und ohne den Einsatz speziell geschulten Perso-
nals ein sicherer Mehrpartienbetrieb eines Maschinen-
verbundes Ringspinnmaschine/Spulmaschine gewähr-
leistet werden kann. Gemäß vorliegendem Verfahren
wird lediglich ausgelesen, welche Farbinformation der
Transportteller eines angelieferten Kopses aufweist und
mittels einer eine Bildverarbeitungseinrichtung aufwei-
senden Kamera überprüft, ob die auf dem Transportteller
hinterlegte Farbinformation mit der Farbe der Spulenhül-
se des angelieferten Kopses übereinstimmt sowie ein
Farbabgleich mit einer der bereitgestellten Referenzhül-
sen durchgeführt. Die Reihenfolge der durchzuführen-
den Abgleiche ist im Rahmen der Erfindung variierbar.
Die Farbinformation kann entweder direkt oder indirekt
abgespeichert sein, das heißt, dass entweder die Farbe
der Hülse explizit dem Speichermedium entnommen
werden kann oder aber das Speichermedium eine Infor-
mation enthält, die einen Rückschluss auf die Farbe der
Spulenhülse ermöglicht.
[0022] Auf diese Weise wird gewährleistet, dass Kop-
se nicht allein abhängig von der Farbe ihrer Spulenhülse
auf einen der Spulabschnitte der Spulmaschine verteilt
werden, sondern dass vor dem Einschleusen der Kopse
in den Spulabschnitt eine ausführliche Überprüfung der
Kopse stattfindet, bei der auch eine im Speichermedium
des Transporttellers hinterlegte Farbinformation Berück-
sichtigung findet und dass Transportteller, die zweifel-
hafte Kopse aufweisen, unverzüglich erkannt werden.
[0023] In vorteilhafter Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass, wenn
die Bildverarbeitungseinrichtung der Kamera feststellt,
dass die Farbe der Spulenhülse des auf dem Transport-
teller herangeführten Kopses nicht der auf dem Trans-
portteller enthaltenen Farbinformation entspricht bzw.
nicht mit der Farbe einer der Referenzhülsen überein-
stimmt, dies als Information auf dem Transportteller des

angelieferten Kops festgehalten und der betreffende
Kops nachfolgend in eine Einrichtung der Spulmaschine
ausgeschleust wird. Das heißt, ein derartiger Kops wird
nicht zu einer Arbeitsstelle der Spulmaschine transpor-
tiert, sondern stattdessen zu einer Einrichtung der Spul-
maschine geschleust, in der manuell oder automatisch
der Kops von dem Transportteller abgezogen und somit
aus dem Materialfluss entfernt wird. Die Dokumentation
der Information, wenn die Farbe der Spulenhülse nicht
mit der gespeicherten Farbinformation und/oder mit der
Farbe einer Referenzhülse übereinstimmt, kann dabei
beispielsweise direkt im Bereich der Kamera oder in einer
nachgelagerten Vorrichtung erfolgen, in der ohnehin eine
Schreibeinrichtung vorhanden ist.
[0024] Bei der Vorrichtung zur Durchführung des vor-
stehend beschriebenen Verfahrens ist im Eingangsbe-
reich eines Spul- und Leerhülsentransportsystems der
Spulmaschine eine Kontrollstation installiert, die jeden
Transportteller eines ankommenden Kopses daraufhin
überprüft, ob die in einem elektronischen Speichermedi-
um des Transporttellers enthaltene Aussage darüber,
welche Farbe die Spulenhülse des angelieferten Kopses
aufweisen muss, mit der tatsächlichen Farbe der Spu-
lenhülse der angelieferten Kopse übereinstimmt sowie
ob die Farbe dieser Spulenhülse zu einer der Farben der
bereitgehaltenen Referenzhülsen passt. Durch eine sol-
che Kontrollstation kann folglich auf einfache Weise
überprüft werden, ob der auf dem ankommenden Trans-
portteller positionierte Kops eine korrekte Garnpartie auf-
weist, das heißt, ob der ankommende Kops wirklich die
Garnpartie aufweist, die zu der Garnpartie gehört, die
durch seine Spulenhülse suggeriert wird.
[0025] Mit einer derartigen Vorrichtung kann eine sor-
tenreine Zuführung der Kopse entsprechend ihrer Garn-
partie zu den Spulstellen der Spulmaschine, in denen sie
zu Kreuzspulen umgespult werden, gewährleistet wer-
den. Die doppelte Kontrolle besteht zum einen aus dem
Abgleich, ob die Farbe der Spulenhülse auf dem Trans-
portteller einer Farbe der Referenzhülsen entspricht und
zum anderen aus dem Abgleich, ob die Farbe der Spu-
lenhülse auf dem Transportteller mit der gespeicherten
Farbinformation auf dem Speichermedium des entspre-
chenden Transporttellers übereinstimmt. Die Farbinfor-
mation zur Spulenhülse ist direkt oder indirekt auf dem
Speichermedium des Transporttellers hinterlegt. Erfin-
dungswesentlich ist hier die eindeutige Erfassung der
Farbinformation und weniger die Art, welche Daten dazu
verwendet werden.
[0026] In vorteilhafter Ausführungsform weist die im
Eingangsbereich des Spul- und Leerhülsentransportsys-
tems der Spulmaschine installierte Kontrollstation eine
Leseeinrichtung, eine mit einer Bildverarbeitungseinrich-
tung ausgestattete Kamera sowie ein Gestell zur Auf-
nahme mehrerer Referenzhülsen auf, wobei jeweils die
Farbe einer der Referenzhülsen mit der Farbe der Spu-
lenhülsen einer zu erstellenden Garnpartien überein-
stimmt.
[0027] Die Leseeinrichtung erfasst dabei jeweils die im
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elektronischen Speichermedium eines Transporttellers
enthaltene Information über die Muss-Farbe der Spulen-
hülse des angelieferten Kopses, während die Kamera
mit ihrer Bildverarbeitungseinrichtung oberprüft, ob die
Farbinformation des Speichermediums und die tatsäch-
liche Farbe der vorliegenden Spulenhülse übereinstim-
men. Die mit einer Bildverarbeitungseinrichtung ausge-
stattete Kamera ist dabei so ausgebildet, dass sowohl
Unterschiede zwischen der Farbe der Spulenhülse des
angelieferten Kopses und der im Speichermedium des
Transporttellers enthaltenen Farbinformation, als auch
Unterschiede zwischen der Farbe der Spulenhülse des
angelieferten Kopses und der Farbe einer im Gestell an-
geordneten Referenzhülse sofort eruierbar sind. Das be-
deutet, dass die Kamera anhand eines Vergleiches der
Farbe der Spulenhülse des angelieferten Kopses mit den
Farben der Referenzhülsen sofort zuverlässig überprü-
fen kann, ob der angelieferte Kops zu einer der zurzeit
verarbeiteten Garnpartien gehört.
[0028] Die Referenzhülsen können einfach in dem Ge-
stell durch Ausstecken oder Aufhängen bzw. Anordnung
in einer dafür vorgesehenen Befestigungsmöglichkeit
positioniert werden. Es kann als Bildhintergrund eine Re-
flexionsfolie oder eine Lichtquelle in der Kontrollstation
hinter den Referenzhülsen angeordnet sein. Dies kann
dazu beitragen, dass die Konturen der Hülsen sicherer
erkannt werden können. Es ist möglich und im Rahmen
dieser Erfindung denkbar, dass zusätzlich zu dem Farb-
abgleich von Spulen- und Referenzhülse in der Kontroll-
station auch die Dicke der Hülsen und somit indirekt der
Durchmesser abgeglichen wird, um die sortenreine Zu-
führung der Kopse zu den Spulstellen weiter zu verifizie-
ren.
[0029] Ebenso ist es möglich, dass ein Polfilter vor der
Kamera angeordnet ist, um Reflexionen auf den Hülsen
zu minimieren und somit ein belastbareres Ergebnis des
Abgleichs von Spulenhülse zu Referenzhülsen zu erhal-
ten.
[0030] In weiterer vorteilhafter Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die Kamera als Vision Sensor ausge-
bildet ist.
[0031] Solche Vision Sensoren sind im Handel relativ
kostengünstig erwerbbare, auf verschiedenen Sachge-
bieten vorteilhaft einsetzbare Einrichtungen, die unter
anderem eine integrierte Beleuchtung, meist in Form von
Leuchtdioden, ein integriertes Objektiv sowie einen bild-
gebenden Sensor zum Beispiel einen CCD-Sensor auf-
weisen. Des Weiteren sind solche Vision Sensoren in
der Regel mit einem als RAM ausgeführten Bild- und
Datenspeicher, einem Echtzeitbildverarbeitungsprozes-
sor sowie einer Schnittstelle zu einem externen Rechner
ausgestattet.
[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen
näher erläutert.
[0033] Es zeigt:

Fig. 1 in Draufsicht eine so genannte Multi Lot Anlage,

das heißt, einen Maschinenverbund, beste-
hend aus drei Ringspinnmaschinen und einer
Spulmaschine, bei dem im Eingangsbereich
des Spulen- und Hülsentransportsystems eine
erfindungsgemäße Vorrichtung angeordnet ist,

Fig. 2 in perspektivischer Seitenansicht eine als Kon-
trollstation ausgebildete erfindungsgemäße
Vorrichtung mit einer Leseeinrichtung, einer mit
einer Bildverarbeitungseinrichtung ausgestat-
teten Kamera und einem Gestell zum Positio-
nieren von Referenzhülsen,

Fig. 3 eine Aufnahme der mit einer Bildverarbeitungs-
einrichtung ausgestatteten Kamera der Kon-
trollstation.

[0034] Die Fig. 1 zeigt schematisch in Draufsicht eine
so genannte Multi Lot Anlage, das heißt, einen Textilma-
schinenverbund zwischen wenigstens einer Ringspinn-
maschine 4 und einer Spulmaschine 1.
[0035] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
die Ringspinnmaschine 4A, 4B, 4C über ein Spulenund
Hülsentransportsystem 14 an eine Spulmaschine 1 an-
geschlossen. Die drei Ringspinnmaschinen 4A, 4B, 4C
weisen dabei, wie üblich, auf beiden Maschinenlängs-
seiten jeweils eine Vielzahl von Spinnstellen 18 auf, auf
denen Kopse 3 hergestellt werden, die im nachfolgenden
Spulprozess zu Vorlagespulen werden. Die Garnpartie,
die die herzustellenden Kopse 3 aufweisen sollen, kann
dabei von Ringspinnmaschine zu Ringspinnmaschine
unterschiedlich sein. Das heißt, die Ringspinnmaschinen
4A, 4B, 4C sind jeweils mit einer Zentralsteuereinheit
ausgestattet, an der einstellbar ist, welche Garnpartie die
auf den Spinnstellen 18 der Ringspinnmaschinen 4A, 4B
oder 4C zu produzierenden Kopse 3 jeweils aufweisen
sollen.
[0036] Wie ersichtlich, sind im Bereich der Ringspinn-
maschinen 4A, 4B, 4C außerdem jeweils Teile des Spu-
len- und Hülsentransportsystem 14 angeordnet, das
heißt, vor den Spinnstellen 18 der Ringspinnmaschinen
4A, 4B, 4C sind jeweils Transportbänder 11 installiert,
die antreibbar sind und mittels derer bei Bedarf Trans-
portteller 8, die Kopse 3 oder leere Spulenhülsen 7 trans-
portierbar sind.
[0037] Um die auf den Spinnstellen 18 der Ringspinn-
maschinen 4A, 4B, 4C gefertigten Kopse 3 auf die vor
den Spinnstellen 18 positionierten Transportteller 8 über-
führen zu können, sind die Ringspinnmaschinen 4A, 4B,
4C auf jeder ihrer Maschinenlängsseiten mit (nicht dar-
gestellten) Hebevorrichtungen, so genannten Doffein-
richtungen, ausgestattet. Mit diesen Doffeinrichtungen
können die fertiggestellten Kopse 3 von den Spinndornen
der Spinnstellen 18 abgezogen und auf die Transporttel-
ler 8 überführt werden. Die dann in vertikaler Ausrichtung
auf den Transporttellern 8 positionierten Kopse 3 werden
anschließend über das Spulen- und Hülsentransportsys-
tem 14 zur Spulmaschine 1 gefördert und dort zu Kreuz-
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spulen einer durch die Garnpartie der Kopse 3 vorgege-
benen Zuordnung umgewickelt. Entsprechend können
die in der Spulmaschine 1 abgewickelten leeren Spulen-
hülsen 7 über das Spulen- und Hülsentransportsystem
14 wieder zu den Spinnstellen 18 der Ringspinnmaschi-
nen 4A, 4B, 4C zurückgeliefert werden.
[0038] Die Ringspinnmaschinen 4A, 4B, 4C verfügen
des Weiteren, vorzugsweise im Endbereich jeder ihrer
maschinenlängsseitig angeordneten Spinnstellenrei-
hen, jeweils über eine Schreibeinrichtung 19, mit der in
den Transporttellern 8 angeordnete elektronische Spei-
chermedien 16 beschriftet werden können. Das heißt,
die Transportteller 8 weisen jeweils ein beschreib- und
lesbares elektronisches Speichermedium 16, vorzugs-
weise einen so genannten RFID Tag, auf, in dem unter
anderem eine Information darüber speicherbar ist, wel-
che Farbe die Spulenhülse 7 des auf dem Transportteller
8 beförderten Kopses 3 aufweisen muss.
[0039] Das heißt, um bei einem Mehrpartienbetrieb ei-
ner Multi Lot Anlage zu vermeiden, dass bei der Erstel-
lung von Kreuzspulen einer bestimmten Garnpartie ver-
sehentlich ein "falscher" Kops 3 mitverarbeitet wird, was
in der Regel zum Verlust der ganzen Garnpartie führt,
es aber mit bloßem Auge oft kaum erkennbar ist, welche
Garnpartie ein Kops 3 aufweist, werden die unterschied-
lichen Garnpartien der Kopse 3 durch die Farbe ihrer
Spulenhülsen 7 gekennzeichnet und die Muss-Farbe di-
rekt oder indirekt im Speichermedium 16 des zugehöri-
gen Transporttellers 8 dokumentiert.
[0040] Wie erkennbar, sind in Fig. 1 nicht nur die Ring-
spinnmaschinen 4A, 4B, 4C und das Spulen- und Hül-
sentransportsystems 14 relativ stark schematisiert dar-
gestellt, sondern auch der Kreuzspulautomat 1, das
heißt, die Darstellungen der Fig. 1 sind auf das Wesent-
liche beschränkt. Ähnlich wie die Ringspinnmaschinen
4A, 4B, 4C ist auch im Bereich der Spulmaschine 1 ein
Teil des Spulen- und Hülsentransportsystem 14 ange-
ordnet. Dieser Teil des Spulen- und Hülsentransportsys-
tems 14, der, wie üblich, unter anderem zur Versorgung
der Arbeitsstellen 2 der Spulmaschine 1 mit frischen Kop-
sen 3 beziehungsweise zur Entsorgung der leer gewi-
ckelten Spulenhülsen 7 dient, weist beispielsweise drei
hintereinander angeordnete, separat ansteuerbare, je-
weils mit mehreren Arbeitsstellen 2 ausgestattete Spul-
abschnitte 20A, 20B und 20C auf. Auf diesen Arbeits-
stellen 2 werden bei Bedarf Kreuzspulen 5 jeweils einer
bestimmten Garnpartie gefertigt. Die Spulabschnitte
können auch bestimmte Arbeitsstellen 2 umfassen, die
nicht blockmäßig angeordnet sind.
[0041] In der Praxis sind verschieden ausgebildete
Spulen- und Hülsentransportsysteme 14 bekannt. Ein
bekanntes und an dieser Stelle beispielhaft beschriebe-
nes Spulen- und Hülsentransportsystem 14 weist eine
so genannte Kopszuführstrecke 21 auf, von der drei Ver-
bindungsstrecken 22 abzweigen. Die Verbindungstre-
cken 22 sind endseitig jeweils an eine Speicherstrecke
23 angeschlossen, die durch (nicht dargestellte) Sperr-
mittel in drei Bereiche aufgeteilt sind. Das heißt, ein erster

Bereich der Speicherstrecke 23 ist dem Spulabschnitt
20A, ein zweiter Bereich dem Spulabschnitt 20B und der
dritte Bereich dem Spulabschnitt 20C zugeordnet. Von
der Speicherstrecke 23, die abwechselnd von Links- auf
Rechtslauf umgeschaltet wird, gehen Quertransportstre-
cken 24 ab, die jeweils zu einer der Arbeitsstellen 2 der
Spulmaschine 1 führen und die ihrerseits endseitig an
eine Hülsenrückführstrecke 25 angeschlossen sind.
[0042] Von der Hülsenrückführstrecke 25 zweigt aus-
gangseitig des Spulen- und Hülsentransportsystems 14
der Spulmaschine 1 in diesem Ausführungsbeispiel au-
ßerdem eine Einrichtung 12 ab, die beispielsweise hier
als eine Handvorbereitungsstrecke ausgebildet ist, in der
fehlerhafte Kopse 3 temporär speicherbar sind.
[0043] Die Transportteller 8, die die fertiggestellten
Kopse 3 bzw. die leeren Spulenhülsen 7 transportieren,
weisen nicht nur, wie vorstehend erläutert, jeweils ein
elektronisches Speichermedium 16 auf, mittels dessen
Informationen, die jeweils zum Beispiel die Farbe der
Spulenhülse 7 des auf dem Transportteller 8 angeord-
neten Kopses 3 betreffen, übermittelbar sind, sondern
die Transportteller 8 sind in diesem Ausführungsbeispiel
außerdem, wie in Fig. 2 dargestellt, mit einen umlaufen-
den, ferromagnetischen Ring 6 ausgestattet.
[0044] Wie in Fig. 1 weiter angedeutet, sind im Bereich
der Kopszuführstrecke 21 des Spulen- und Hülsentrans-
portsystems 14 der Spulmaschine 1 außerdem mehrere
Leseeinrichtungen 27 und Weichen 26, in diesem Aus-
führungsbeispiel als Elektromagnetweichen ausgebil-
det, positioniert. Die im Eingangsbereich der Verbin-
dungsstrecken 22 angeordneten Elektromagnetweichen
stehen dabei jeweils mit ihrer zugehörigen Leseeinrich-
tung 27 in Verbindung, die ihrerseits mit dem in die Trans-
portteller 8 integrierten elektronischen Speichermedium
16 kommuniziert und entsprechend der erfassten Infor-
mation die zugehörige Weiche 26 ansteuert. Das heißt,
die im aktivierten Zustand bestromte Elektromagnetwei-
che 26 leitet bei Bedarf einen mit einem ferromagneti-
schen Ring 6 umgebenen Transportteller 8 in die angren-
zende Verbindungsstrecke 22 und damit in einen der
Spulabschnitte 20A, 20B oder 20C ab.
[0045] Im Eingangsbereich 13 des Spulen- und Hül-
sentransportsystems 14 der Spulmaschine 1 ist außer-
dem eine erfindungsgemäße, als Kontrollstation 5 aus-
gebildete Vorrichtung installiert. Diese Kontrollstation 5
verfügt ebenfalls über eine Leseeinrichtung 27, die die
Informationen des in die Transportteller 8 integrierten
elektronischen Speichermediums 16 erfasst. Im Bereich
der Kontrollstation 5 ist außerdem eine Kamera 10 in-
stalliert, die über eine Bildverarbeitungseinrichtung 9 ver-
fügt. Im Bereich der Kontrollstation 5 ist des Weiteren ein
Gestell 17 angeordnet, das mit Referenzspulen 28, 29,
30 bestückt ist. Das heißt, in diesem Ausführungsbeispiel
sind in diesem Gestell 17 drei Referenzhülsen aufge-
steckt, die durch ihre Farbe anzeigen, welche Farbe eine
Spulenhülse 7 einer bestimmten Garnpartie jeweils auf-
weisen muss. Die Referenzspule 28 kennzeichnet bei-
spielsweise Kopse 3, die eine Garnpartie X aufweisen
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und deren Spulenhülse 7 rot ist. Durch die Referenzspule
29 sind zum Beispiel Kopse 3 kenntlich gemacht, die mit
einer Garnpartie Y bewickelt sind und deren Spulenhülse
7 grün ist. Entsprechend weist die Referenzspule 30 auf
Kopse 3 hin, die eine Garnpartie Z aufweisen und deren
Spulenhülse 7 blau ist.
[0046] Die Fig. 2 zeigt in Seitenansicht und in einem
etwas größeren Maßstab eine im Eingangsbereich 13
der Kopszuführstrecke 21 der Spulmaschine 1 angeord-
nete Kontrollstation 5. Wie ersichtlich, verfügt die Kon-
trollstation 5 über eine unterhalb eines Transportbandes
11 der Kopszuführstrecke 21 angeordnete Leseeinrich-
tung 27, die wie auch die Kamera 10 mit der Maschinen-
steuerung in Verbindung steht. Mit dieser Leseeinrich-
tung 27 werden die elektronischen Speichermedien 16
der einlaufenden, jeweils mit einem Kops 3 beladenen
Transportteller 8 überprüft. Die im Speichermedium 16
des Transporttellers 8 hinterlegten Informationen geben
dabei Auskunft darüber, welche Farbe die Spulenhülse
7 des auf dem Transportteller 8 angelieferten Kopses 3
haben muss. Die mit einer Bildverarbeitungseinrichtung
9 ausgestattete Kamera 10 ist auf ein jenseits der Kops-
zuführstrecke 21 angeordnetes Gestell 17 ausgerichtet,
das rückseitig mit einer Reflektionsfolie 31 ausgestattet
ist. In dem Gestell 17 sind Referenzspulen 28, 29, 30
positioniert, die anzeigen, welche Farbe eine Spulenhül-
se 7 aufweisen muss, um in einem der Spulabschnitte
20A, 20B oder 20C der Spulmaschine 1 zu einer Kreuz-
spule einer bestimmten Garnpartie umgespult werden
zu können.
[0047] In dem Gestell 17 sind die Referenzhülsen 28,
29, 30 so angeordnet, dass die obere Hülsenspitze nach
unten zeigt und ca. ein Viertel der Spulenhülse 7 von der
Kamera 10 erfasst werden kann, um die Hülsenspitzen
miteinander zu vergleichen. Die Kamera 10 und das Ge-
stell 17 sind dabei so angeordnet, dass, wenn die Kamera
10 eine Aufnahme 15 von einem angelieferten Kops 3
erstellt, auf der die Aufnahme 15 die Spulenhülse 7 des
einlaufenden Kopses 3 sowie die Referenzspulen 28, 29,
30 sichtbar sind. Die Bildverarbeitungseinrichtung 9 der
Kamera 10 überprüft dann, ob die Farbe der Spulenhülse
7 des angelieferten Kopses 3 mit der auf dem Speicher-
medium 16 des zugehörigen Transporttellers 8 hinter-
legten Farbinformation übereinstimmt und ob die Farbe
der Spulenhülse 7 einer der Farben der Referenzhülsen
28, 29 oder 30 entspricht. Darüber hinaus kann in der
Bildverarbeitungseinrichtung 9 die Dicke der Hülsenspit-
ze der Spulenhülse 7 auf dem Transportteller 8 mit der
Dicke der Hülsenspitze der Referenzspulen 28, 29, 30
abgeglichen werden.
[0048] Die Fig. 3 zeigt schematisch eine Aufnahme 15
der mit einer Bildverarbeitungseinrichtung 9 ausgestat-
teten, in der Kontrollstation 5 angeordneten Kamera 10.
Wie ersichtlich, zeigt die obere Hälfte der Aufnahme 15
die verschiedenfarbigen Referenzspulen 28, 29, 30,
während in der unteren Bildhälfte unter anderem die Spu-
lenhülse 7 des angelieferten Kopses 3 sichtbar ist.

Funktion des erfindungsgemäßen Verfahrens:

[0049] Mit einer Multi Lot Anlage gemäß vorliegendem
Ausführungsbeispiel können bei Bedarf gleichzeitig
Kreuzspulen mehrerer verschiedener Garnpartien gefer-
tigt werden. Der Übersichtlichkeit halber wird in diesem
Ausführungsbeispiel eine Multi Lot Anlage beschrieben,
die drei unterschiedliche Garnpartien herstellt.
[0050] In einem solchen Fall werden auf den Spinn-
stellen 18 der Ringspinnmaschine 4A Kopse 3 gefertigt,
die beispielsweise mit einer Garnpartie X bewickelt wer-
den und aus denen Kreuzspulen einer Garnpartie A er-
stellt werden sollen. Die Kopse 3 mit der Garnpartie X
werden dabei zum Beispiel durch rote Spulenhülsen 7
kenntlich gemacht.
[0051] Wenn die Spinnstellen 18 der Ringspinnma-
schine 4A die Kopse mit der Garnpartie X fertiggestellt
haben, werden diese durch so genannte Doffeinrichtun-
gen von den Spinndornen der Spinnstellen 18 abgezo-
gen und auf Transportteller 8 einer vor den Spinnstellen
18 angeordneten Spulen- und Hülsentransporteinrich-
tung 14 überführt.
[0052] Die Transportteller 8 sind dabei jeweils mit ei-
nem elektronischen Speichermedium 16 ausgestattet, in
das durch Schreibeinrichtungen 19, die vorzugsweise je-
weils endseitig einer Spinnstellenreihe der Ringspinnma-
schine 4A angeordnet sind, eingetragen wird, welche
Farbe die Spulenhülse 7 des auf dem jeweiligen Trans-
portteller 8 herangeführten Kopses 3 aufweisen muss.
[0053] Entsprechend werden auf der Ringspinnma-
schine 4B beispielsweise Kopse 3 gefertigt, die mit einer
Garnpartie Y bewickelt sind und auf der Ringspinnma-
schine 4C Kopse 3 erstellt, die eine Garnpartie Z aufwei-
sen. Die Spulenhülsen 7 der Kopse 3, die mit der Garn-
partie Y bewickelt sind, sind dann zum Beispiel grün,
während die Kopse 3, die die Garnpartie Z aufweisen,
durch blaue Spulenhülsen 7 kennzeichnet sind. Wie bei
der Ringspinnmaschine 4A werden auch bei den Ring-
spinnmaschinen 4B und 4C die elektronischen Speicher-
medien 16 der Transportteller 8 durch Schreibeinrichtun-
gen 19, die jeweils endseitig an den Spinnstellenreihen
der Ringspinnmaschinen 4B bzw. 4C A angeordnet sind,
so beschrieben, dass bei Bedarf jederzeit klar erkennbar
ist, welche Farbe die Spulenhülse 7 des auf dem jewei-
ligen Transportteller 8 herangeführten Kopses 3 aufwei-
sen muss.
[0054] Die fertigen Kopse 3 werden auf den Transport-
tellern 8 über das Spulen- und Hülsentransportsystem
14 zur Spulmaschine 1 befördert und gelangen zu einer
im Eingangsbereich 13 der Spulmaschine 1 im Bereich
der Kopszuführstrecke 21 angeordnete Kontrollstation
5. Die Kontrollstation 5 verfügt über eine unterhalb eines
Transportbandes 11 angeordnete Leseeinrichtung 27,
die die auf dem elektronischen Speichermedium 16 des
ankommenden Transporttellers 8 enthaltene Information
bezüglich der "Muss"-Farbe der Spulenhülse 7 des auf
dem Transportteller 8 angelieferten Kopses 3 erfasst.
[0055] Gleichzeitig oder unmittelbar danach wird durch
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die mit einer Bildverarbeitungseinrichtung 9 ausgestat-
tete Kamera 10 eine Aufnahme 15 erstellt und überprüft,
ob die Farbe der Spulenhülse 7 des auf dem Transport-
teller 8 angelieferten Kopses 3 mit der Farbinformation
auf dem Speichermedium 16 des zugehörigen Trans-
porttellers 8 übereinstimmt. Des Weiteren wird ein Farb-
vergleich mit den in einem Gestell 17 bereitgehaltenen
Referenzspulen 28, 29, 30, die aus einer roten Spulen-
hülse 7 für die Garnpartie X, einer grünen Spulenhülse
7 für die Garnpartie Y und einer blauen Spulenhülse 7
für die Garnpartie Z bestehen, durchgeführt. Wenn dabei
festgestellt wird, dass bezüglich der Farbe der Spulen-
hülse 7 und der Farbinformation auf dem Speichermedi-
um Ungereimtheiten bestehen, oder die Farbe der Spu-
lenhülse 7 nicht mit einer der Farben der Referenzhülsen
28, 29, 30 übereinstimmt, wird dies im Speichermedium
16 des Transporttellers 8 vermerkt und der betreffende
Transportteller 8 mit seinem aufsitzenden, zweifelhaften
Kops 3 auf schnellstem Wege zu einer Einrichtung 12,
die in diesem Beispiel als Handvorbereitungstrecke der
Spulmaschine 1 ausgebildet ist, ausgeschleust. Hier er-
folgt in diesem Beispiel das manuelle Entfernen der Kop-
se 3 von den Transporttellern 8, so dass als fehlerhaft
bewertete Kopse 3 aus dem Materialfluss entnommen
werden können.
[0056] Kopse 3, die sich bei dieser Überwachung
durch die Kontrollstation 5 als ordnungsgemäß erweisen,
werden jeweils in den betreffenden Spulabschnitt 20A,
20B oder 20C der Spulmaschine 1 überführt und auf einer
der Arbeitsstellen 2 dieses Spulabschnittes auf eine
Kreuzspule aufgespult. Das heißt, bei Kopsen 3, die zum
Beispiel mit der Garnpartie X bewickelt sind, rote Spu-
lenhülsen 7 aufweisen und auf eine Kreuzspule der Garn-
partie A umgespult werden sollen, wird die an der Ver-
bindungsstrecke 22, die zum Spulabschnitt 20A führt,
liegende Elektromagnetweiche 26 angesteuert und der
Kops 3 in den Spulabschnitt 20A der Spulmaschine 1
geleitet.
[0057] Entsprechend werden Kopse 3, die mit der
Garnpartie Y bewickelt sind, grüne Spulenhülsen 7 auf-
weisen und zu Kreuzspulen einer Garnpartie B umge-
spult werden, durch Betätigung der entsprechenden
Elektromagnetweiche 26 in den Spulabschnitt 20B ge-
leitet und dort auf einer der Arbeitsstellen 2 auf eine
Kreuzspule der Garnpartie B aufgespult.
[0058] Ebenso wird bei Kopsen 3 verfahren, die mit
der Garnpartie Z bewickelt sind und mit blauen Spulen-
hülsen 7 ausgestattet sind. Solche Kopse 3 werden durch
entsprechende Betätigung einer Elektromagnetweiche
26 in den Spulabschnitt 20C der Spulmaschine 1 über-
führt und auf einer der Arbeitsstellen dieses Spulab-
schnittes 20C umgespult. Das heißt, Kopse 3 mit einer
Garnpartie Z und blauen Spulenhülsen 7 werden im Spul-
abschnitt 20C auf eine Kreuzspule der Garnpartie C auf-
gewickelt.

Bezugszeichenliste

[0059]

1 Spulmaschine
2 Arbeitsstelle
3 Kops
4 Ringspinnmaschine
5 Kontrollstation
6 ferromagnetischer Ring
7 Spulenhülse
8 Transportteller
9 Bildverarbeitungseinrichtung
10 Kamera
11 Transportband
12 Einrichtung
13 Eingangsbereich
14 Spulen- und Hülsentransportsystem
15 Aufnahme
16 Speichermedium
17 Gestell
18 Spinnstelle
19 Schreibeinrichtung
20 Spulabschnitt
21 Kopszuführstrecke
22 Verbindungsstrecke
23 Speicherstrecke
24 Quertransportstrecke
25 Hülsenrückführstrecke
26 Weiche
27 Leseeinrichtung
28 Erste Referenzspule
29 Zweite Referenzspule
30 Dritte Referenzspule
31 Reflektionsfolie
32 Polfilter

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Spulmaschine (1),
die eine Vielzahl von Arbeitsstellen (2) aufweist, auf
denen Kopse (3), die auf im Produktionsprozess vor-
geschalteten Ringspinnmaschinen (4) erstellt wur-
den und die relativ wenig Garnmaterial aufweisen,
zu großvolumigen Kreuzspulen umgespult werden,
wobei die Arbeitsstellen (2) der Spulmaschine (1),
um gleichzeitig eine Mehrzahl unterschiedlicher
Garnpartien verarbeiten zu können, in verschiedene
Spulabschnitte (20) unterteilt und die Kopse (3), ent-
sprechend der Garnpartie, die sie aufweisen, durch
die Farbe ihrer Spulenhülsen (7) kenntlich gemacht
sind,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Transportteller (8) der angelieferten
Kopse (3), die jeweils ein eine Information auf-
weisendes Speichermedium (16) umfassen,
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dem entnehmbar ist, welche Farbe die Spulen-
hülse (7) der auf dem Transportteller (8) befind-
liche Kops (3) aufweisen muss, ausgelesen wer-
den,
dass mittels einer eine Bildverarbeitungsein-
richtung (9) aufweisenden Kamera (10) eine
Aufnahme (15) erstellt wird, die die Spulenhülse
(7) der auf dem Transportteller (8) herangeführ-
ten Kopse (3) sowie mehrere Referenzhülsen
(28, 29, 30) zeigt und
dass die Bildverarbeitungseinrichtung (9) über-
prüft, ob die Farbe der Spulenhülse (7) der auf
dem Transportteller (8) herangeführten Kopse
(3) der auf dem Transportteller (8) hinterlegten
Farbinformation entspricht und ob die Farbe der
angelieferten Spulenhülse (7) mit der Farbe ei-
ner der bereitgehaltenen Referenzhülsen (28,
29, 30) übereinstimmt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, wenn die Bildverarbeitungseinrich-
tung (9) der Kamera (10) feststellt, dass die Farbe
der Spulenhülse (7) der auf dem Transportteller (8)
herangeführten Kopse (3) nicht der auf dem Trans-
portteller (8) hinterlegten Farbinformation bzw. nicht
der Farbe einer der Referenzhülsen (28, 29, 30) ent-
spricht, wird dies als Information auf dem Transport-
teller (8) der angelieferten Kopse (3) festgehalten
und die betreffende Kopse (3) nachfolgend in eine
Einrichtung (12) der Spulmaschine (1) ausge-
schleust.

3. Vorrichtung zur Durchführung des im Anspruch 1 be-
schriebenen Verfahrens zum Betreiben einer Spul-
maschine (1), die eine Vielzahl von Arbeitsstellen (2)
aufweist, auf denen Kopse (3) zu Kreuzspulen um-
spulbar sind, wobei die Arbeitsstellen (2) der Spul-
maschine (1), um gleichzeitig eine Mehrzahl unter-
schiedlicher Garnpartien verarbeiten zu können, in
verschiedene Spulabschnitte (20) unterteilt sind und
die auf im Produktionsprozess vorgeschalteten
Ringspinnmaschinen (4) erstellten Kopse (3) ent-
sprechend ihrer Garnpartie, durch die Farbe ihrer
Spulenhülsen (7) kenntlich gemacht sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Eingangsbereich (13) des Spul- und Leer-
hülsentransportsystems (14) der Spulmaschine (1)
eine Kontrollstation (5) installiert ist, die jeden Trans-
portteller (8) eines ankommenden Kopses (3) dar-
aufhin überprüft, ob die in einem elektronischen
Speichermedium (16) des Transporttellers (8) ent-
haltene Aussage über die Farbe der Spulenhülse (7)
des angelieferten Kopses (3) mit der Farbe der vor-
liegenden Spulenhülse (7) sowie mit einer der Far-
ben der bereitgehaltenen Referenzhülsen (28, 29,
30) übereinstimmt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Kontrollstation (5) eine Leseein-
richtung (27), eine mit einer Bildverarbeitungsein-
richtung (9) ausgestattete Kamera (10) sowie ein
Gestell (17) zum Befestigen mehrerer Referenzhül-
sen (28, 29, 30) aufweist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Farbe der im Gestell (17) befes-
tigten Referenzhülsen (28, 29, 30) jeweils der Farbe
einer der Spulenhülsen (7) entspricht, durch die die
zu verarbeitenden Kopse (3) entsprechend der
Garnpartie, die sie aufweisen, gekennzeichnet sind.

6. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die im Eingangs-
bereich (13) des Spul- und Leerhülsentransportsys-
tems (14) der Spulmaschine (1) installierte, mit einer
Bildverarbeitungseinrichtung (9) ausgestattete Ka-
mera (10) und das Gestell (17) zum Befestigen der
Referenzhülsen (28, 29, 30) so positioniert sind,
dass durch die Kamera (10) jeweils eine Aufnahme
(15) erstellbar ist, die zumindest teilweise sowohl die
Spulenhülse (7) des auf einem Transportteller (8)
angelieferten Kopses (3) als auch die im Gestell (17)
gehalterten Referenzhülsen (28, 29, 30) zeigt.

7. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mit einer Bild-
verarbeitungseinrichtung (9) ausgestattete Kamera
(10) so ausgebildet ist, dass sofort eruierbar ist, ob
ein Unterschied zwischen der Farbe der Spulenhül-
se (7) eines angelieferten Kopses (3) und der im
Speichermedium (16) eines Transporttellers (8) ent-
haltenen Farbinformation besteht und/oder ob zwi-
schen der Farbe der Spulenhülse (7) eines angelie-
ferten Kopses (3) und den Farben der im Gestell (17)
angeordneten Referenzhülse (28, 29, 30) Unstim-
migkeiten gegeben sind.

8. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kamera (10)
als Vision Sensor ausgebildet ist.
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